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1 Allgemeine Bestimmungen  
 
 
 
Grundsatz Art. 1 1 Die in diesem Personalreglement aufgestellten Vorschriften 

gelten für alle Arbeitsverhältnisse des Verbandes Regionaler So-
zialdienst Münchenbuchsee (RSM) sowie für dessen Behörden. 
 
2 Ergänzend gelten die Bestimmungen des kantonalen Rechts, na-
mentlich das Personalgesetz (PG, 16.9.2004) und die Personal-
verordnung (PV, 18.5.2005). 
 
Die im Kant. Personalgesetz festgelegten Zuständigkeiten gelten 
sinngemäss. 

 
 
Stellenplan 
 

Art. 2 Der Gesamtstellenetat richtet sich nach dem Beschluss der 
Delegiertenversammlung gemäss OgR Art. 18. lit. e.  

 
 

Organigramm, 
Organisation 

Art. 3 1 Der Vorstand stellt die Unterstellungsverhältnisse in einem 
Organi-gramm dar.  
 
2 Der Vorstand umschreibt die Zuständigkeiten der einzelnen Stellen 
in einem Funktionendiagramm. 
 
3 Die Geschäftsleitung umschreibt sämtliche Aufgaben, Kompeten-
zen und die Verantwortungen aller Mitarbeitenden im Regionalen 
Sozialdienst Münchenbuchsee (RSM) in Stellenbeschrieben. 

2 Arbeitsverhältnisses und Behörde 
 

Kündigungsfristen 
 

Art. 4  Die Kündigungsfristen betragen beidseitig: 
 
  a) für die Bereichsleitenden vier Monate 
  b) für die Mitarbeiter/innen drei Monate 

 

 
 
Gehaltsklassen 
 

Art. 5 1 Der Vorstand reiht durch Verordnung jede Stelle in eine Ge-
halts-klasse gemäss Kanton (PersV RSM, Anh I) ein. 

 
 
Mitarbeitergespräch 
 

Art. 6 1 Die Vorgesetzten führen mindestens einmal jährlich mit je-
der Mitarbeiterin, mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch im Sinne einer 
zukunftsgerichteten Standortbestimmung. Kernpunkte dieses Ge-
sprächs sind die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsklima, die berufli-
che Entwicklung und Perspektiven sowie die Leistungs- und Ver-
haltensbeurteilung. 
 

2  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jederzeit ein Ge-
spräch über einzelne oder mehrere der genannten Kernpunkte nach 
Absatz 1 verlangen. 
3  Der Vorstand regelt die Einzelheiten in der Personalverordnung.  
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Teilrevision 
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Anhang I     
 
 
Geltungsbereich 
 

Art. 1    Dieser Anhang ordnet die Jahresentschädigungen, Sitzungsgel-
der und sonstigen Bezüge der Behörde und des Personals. 

 
Jahresentschädi-
gung 
 
 

Art. 2 1 Die Mitglieder nachstehender Gremien erhalten folgende Jahres-
entschädigungen. In diesen sind die Repräsentationspflichten und Sit-
zungsvorbereitungen eingeschlossen. 

2  Vorstand 
Präsident/in (inkl. Delegiertenversammlung) exkl. Depar-
tement 

CHF 5‘500 

Vizepräsident/in exkl. Departement CHF 500 
Vorstandsmitglieder (inklusive Präsident/in, Vizepräsi-
dent/in) 

CHF 1‘000 

3  Departemente 
Leitung Departement Administration CHF 500 
Leitung Departement Sozialarbeit CHF 1‘500 

4  10% der unter Art. 2 2  bis 3  genannten Jahresentschädigungen gelten 
als pauschaler Spesenersatz. 

  
 

Sitzungsgelder 
 

Art. 3 1  Die Mitglieder des Vorstands des RSM, allfälliger ständigen 
resp. nichtständigen Kommissionen, der Ausschüsse, der Arbeitsgrup-
pen und das Personal haben Anrecht auf Sitzungsgelder. 
 
a) für Sitzungen bis zu 3 Stunden pro Sitzung CHF 60 
b) jede weitere Stunde bis max. 7 Std. pro Stunde CHF 20 
c) Taggeldentschädigung pro Tag CHF 160 
d) Entschädigung für interne Revision pro Stunde CHF 50 

2  Taggeldentschädigungen treten an die Stelle der Entschädigung bei 
Sitzungen, die zwischen 8.00 und 18.00 stattfinden, sofern sie länger als 
7 Stunden dauern. 
3  Übersteigen die Sitzungsgelder je Sitzung die Kosten von CHF 80, so 
gelten diese als Lohnbestandteil. 
4  Bei länger dauernder Abwesenheit (über einen Monat) des Präsidenten 
oder der Präsidentin des Vorstandes resp. des Departementsvorstehers 
oder der Departementsvorsteherin ist die Stellvertretung angemessen pro 
rata zu Lasten der Präsidentin oder des Präsidenten resp. des 
Departementsvorstehers oder der Departementsvorsteherin zu entschä-
digen. 
5  Für Delegierte des Verbandes und Vorstandsmitglieder in Institutionen, 
Verei-nen und Verbänden gelten die Ansätze ebenso, sofern ihnen keine 
direkte Ent-schädigung ausgerichtet wird. 
6  Alle Behördenmitglieder, die für den Besuch einer ordentlichen Sitzung 
in eine andere Gemeinde des RSM reisen, erhalten eine zusätzliche 
Wegentschädigung von CHF 8 pro Sitzung. 
7  Die effektiv entstandenen Spesen und Auslagen sind gemäss Ansätzen 
RRB schriftlich geltend zu machen. 

   
 


